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Osteuropäische Varianten zum sowjetischen Modell in der IVlitbestimmungsfrage

Echte Arbeiterräte nur in Umbruchzeiten
Im osteuropäischen Vorfeld der UdSSR wiederholte sich die russische
Geschichte — nur unter andern ideologischen Vorzeichen. Versuche zur
echten Mitbestimmung gab es wiederum nur in Zeiten revolutionärer
Auflehnung, aber diesmal gegen die Ordnung nicht der alten Zaren,
sondern der neuen Zaren, wie die Chinesen zu sagen pflegen. Sie wurden
von den Sowjets samt den übrigen emanzipatorischen Tendenzen der
«Konterrevolution» niedergeschlagen.
Allgemein tauchte die Problematik der Mitbestimmung und «Mitbestimmung»

in den Ländern des Sowjetlagers zu einem Zeitpunkt auf, als die
völlig gleichgeschaltete Entwicklung des Ostblocks etwas von ihrer
Stärke verloren hatte und es in etlichen Beziehungen zu einer differen¬

zierten Entwicklung kam, wenigstens in den Einzelheiten. Die entscheidende

Komponente blieb freilich das sowjetische Modell, das Moskau
seit seiner Verstärkung der Lagerordnung ab 1965/66 wieder vermehrt
als verbindlich für jedes sozialistische Land betont.
Als Hauptmerkmal gilt für die Volksdemokratien nicht anders als für
die Sowjetunion, dass eine «Mitbestimmung» nur solange geduldet wird,
als sie lediglich Echo der Parteistimme ist. Die Trägerstrukturen von
Arbeitermitbestimmung werden sofort aufgelöst, wenn sie den Versuch
machen, gegenüber dem Betriebsdirektor ein Gleichgewicht zu erlangen
(von einem Uebergewicht gar nicht zu reden). Das war der Fall in
Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968.

Zwei Liquidierungen
Sowohl in Ungarn wie in der Tschechoslowakei war es in den Zeiten revolutionärer oder
reformerischer Umwandlungen in Richtung auf einen Sozialismus ohne Faschismus zum
Versuch gekommen, nach dem Beispiel Jugoslawiens echte Arbeiterräte zu bilden. Diese
sollten sich nicht länger damit begnügen, lediglich Garanten von Planerfüllung und
Produktionsdisziplin zu sein. Man wollte sie vielmehr auch eine politische Rolle spielen
lassen, in der sie befugt wären, die Betriebsleitung zu kontrollieren und ihr sogar bindende
Anweisungen zu geben. Aber die Sowjets begriffen das als Häresie und griffen ein.

Ungarn 1956/57
Die in Ungarn gebildeten Arbeiterräte waren ein
Ergebnis der Volkserhebung vom Oktober/
November 1956. Sie bildeten eine Institution
der verkündeten Arbeiterautonomie und sollten
dazu dienen, den Einfluss der Arbeiterschaft in
den Betrieben zu sichern, ebenso den Einfluss
der Angestellten in den Aemterm und Ministerien.

Diese Errungenschaft der ungarischen
Revolution wird von den Befürwortern der
kommunistisch-revolutionären Ideologie gerne
unterschlagen: Kann es denn ein Wahrzeichen der
Konterrevolution sein, dass sie Arbeiterräte
bildet?

Die ungarischen Arbeiterräte wurden zwar auch
nach der Niederwerfung des Aufstandes durch
die sowjetischen Truppen von der Kadar-Regie-
rung vorerst anerkannt (Gesetzesverordnung
Nr. 6/1956), durften jedoch nur noch als
beratendes Gremium der Betriebsleitung auftreten.
Bald darnach beschnitt man ihnen ihre Kompetenzen

noch weiter und degradierte sie zum
blossen Instrument der Betriebsleitung. Ihre
zugewiesene Aufgabe bestand in der Festigung der
Arbeitsdisziplin und in der Entlassung jener
Arbeitnehmer, die man entweder aus politischen
Gründen oder infolge von Produktionsschwierigkeiten

(zeitweilige Arbeitslosigkeit) als
überflüssig empfand.

Der Weg zurück
Nach der Niederschlagung der Revolution gab
man dem Arbeiterrat ein Statut zur Zähmung
seiner Begehren. Artikel 3 sah vor, dass die
Wahlen unter Aufsicht der Gewerkschaftsorganisationen

durchgeführt werden mussten (die
ihrerseits unter Parteiaufsicht standen). Sie hatten
die Liste der Kandidaten für die Arbeitervertretung

zusammenzustellen, und den Wählern an
der Basis war lediglich die Möglichkeit
eingeräumt, Aenderungen (d. h. Streichungen)
vorzunehmen. Die Fachliteratur betonte, dass die

Kompetenzen der Gewerkschaften durch die
Existenz der Arbeiterräte keinesfalls
eingeschränkt werden dürften. Die Gewerkschaften
waren denn auch ermächtigt, ja sogar verpflichtet,

«unbefugte Elemente», nämlich Klassen-
und Regimefeinde, von den Arbeiterräten
fernzuhalten.

Da es aber der Partei trotz Gewalt und Willkür
nicht gelungen war, die Kontrolle über die
Arbeiterräte an sich zu reissen, erklärten Partei-
und Gewerkschaftsfunktionäre immer wieder,
die Arbeiterräte seien von «Konterrevolutionären»

beherrscht, die sich von der Arbeiterklasse
losgelöst hätten und den klassenfeindlichen
Geist in die Belegschaftsvertretungen
hineinbrächten.

Arbeiter:
«Betriebsräte, aber ohne Kommunisten»
Kommunisten:
«Betriebsräte, aber ohne Arbeiter»

Von Mitte 1957 an führten die Arbeiterräte nur
noch ein Schattendasein; dass sie irgendeine
Kontrolle hätten ausüben können, fiel schon
gänzlich ausser Betracht. Aber auch so noch
hielt man sie für gefährlich. Im Herbst 1957
ersetzte man sie auf Beschluss von Regierung
und Nationalem Gewerkschaftsrat durch
«Betriebsräte», die es in sich hatten: Zwei Drittel
aller Mitglieder mussten nämlich vom
Gewerkschaftskomitee direkt delegiert werden, und die
Arbeiterversammlung durfte, von vorneherein
majorisiert, den letzten Drittel wählen. Der
Präsident des Betriebsrates musste mit dem
Vorsitzenden des Gewerkschaftskomitees identisch
sein. Ex-officio-Mitglieder waren ferner der
Betriebsdirektor, der Oberbuchhalter, der Ober-
imgenieur, der Sekretär der Parteiorganisation im
Betrieb, der Sekretär des Betriebskomitees vom
KISK (Kommunistischer Jugendbund). Und
darüberhinaus musste jede Kandidatur für den
Betriebsrat vom Gewerkschaftskomitee bestätigt
werden (Art. IV/15).

Aber selbst diese gründlich abgesicherte Institution

war noch immer suspekt und wurde deshalb
fallengelassen. Tatsächlich war bei den ersten
Wahlen vielerorts die Losung «Betriebsräte, aber
ohne Kommunisten» ausgegeben worden. Die
Kommunisten ihrerseits bevorzugten Betriebsräte

ohne Arbeiter. So liess man diese Institution
allmählich eingehen. Der Regierungsbeschluss
vom 15. November 1961 (Abschnitt II) führte
dann auch in Ungarn eine Art Produktionskonferenz

nach sowjetischem Muster ein, mit ähnlich

gelagerten Pflichten und Kompetenzen.

Reorganisation mit Henker

Die organisatorische Liquidierung der Arbeiterräte

in Ungarn nach der Niederschlagung des
Aufstandes war von einer blutigen Verfolgung
der Arbeitervertreter begleitet.
Für die zwei führenden Gestalten des Grossbü-
dapester Arbeiterrates, Bali und Racz, verlangte
der Staatsanwaltschaft die Todesstrafe (dank der
westlichen Protestwelle wurden sie jedoch «nur»
zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt). Es
gab kaum einen Arbeiterrat in Ungarn, dessen
Vorstand nicht verhaftet worden wäre. Aber an
die Stelle der Verhafteten traten immer wieder
neue Arbeiter, bis auch sie im Gefängnis landeten.

Diese Erscheinung zeigt übrigens, wo die
Arbeiter in diesem «wiederhergestellten
Arbeiterstaat» tatsächlich standen. Der Grossbudape-
ster Arbeiterrat wurde am 10. Dezember 1956
durch Regierungsverordnung aufgelöst, um den
Arbeiterräten jede zentrale Leitung zu nehmen.
Trotzdem hielt der Widerstand der Arbeiterschaft

noch an. Zu den «Konterrevolutionären»,
die in den nächsten zwei Jahren hingerichtet
wurden, gehörten viele Arbeiter.

CSSR 1968-1970
Diese durchaus henkergestützte Liquidierung
der Arbeiterräte in Ungarn unterscheidet sich in
der Gewalt des Vorgehens (wie auch in der
Heftigkeit des Widerstandes) vom «Normalisie-
rungsprozess», der nach dem sowjetischen
Einmarsch von 1968 in der Tschechoslowakei
anlief. Aber auch dort wurden Institutionen der
Mitbestimmung liquidiert, weil sie das Bestreben
gezeigt hatten, authentisch zu werden.

Der «schädliche Einfluss» der jugoslawischen
Arbeiterräte war auch in der Tschechoslowakei
1968/69 stark bemerkbar. Unter den Vorzeichen
des Prager Frühlings und dazu noch im trotzigen

Aufbegehren der ersten Woche nach seiner
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Niederschlagung durch die Sowjets wurden in
der CSSR 114 «Werktätigenräte» errichtet.

Em Präger Frühling lebhaft debattiert

Die Institution war in der diskussionsfreudigen
und de facto pluralistischen Aera Dubcek nicht
etwa einhellig begrüsst und eingeführt worden,
sondern hatte lebhafte Debatten innerhalb der
tschechoslowakischen Gesellschaft ausgelöst.

Die Hauptfront verlief zwischen der mittleren
bis unteren Führung einerseits und den Managern

anderseits. Ersteren schien ein System von
Arbeiterräten die einzige plausible Alternativ-
möglichkeit zur zentralen Leitung und zum
Uebergewicht der Betriebsleitung. Viele
Volkswirtschafter und Direktoren wehrten sich jedoch
dagegen, solch eine Lösung zu akzeptieren, weil
sie fürchteten, dass die Herrschaft von Arbeiterräten

über Manager zu einer «illyrischen Form»
der Ineffizienz führen würde. Das Problem wurde

intensiv diskutiert, aber es ergaben sich keine
besseren Lösungen. Einige Oekonomen gaben
ihrer Meinung weiterhin Ausdruck, dass
wissenschaftliches Management wichtiger sei als

Selbstverwaltung. Eugen Löbl schrieb in «Plano-
vane hospodarstvi», Nr. 6/1968, S. 67:

«Ich glaube nicht, dass der Arbeiter sich mit
dem Unternehmen mehr verbunden fühlt, wenn
ei das Recht hat, über Probleme zu entscheiden,
von denen er keine Ahnung hat, und wenn er
einen Anteil am Gewinn oder Verlust hat, den

er nicht verursacht hat... In dieser Beziehung
sollten wir sehr vorsichtig sein, damit wir nicht
in die Pseudodemokratie geraten Wenn wir
«demokratische» oder Mehrheitsentscheidungen

in Angelegenheiten des Managements zulassen,
verlassen wir den wissenschaftlichen Standort
im Unternehmen und untergraben seine
Effizienz Ein wirklich modernes Management,
das auf Sozialpsychologie, humanen Beziehungen

usw. beruht, ist in der Lage, sehr enge
Beziehungen zwischen Arbeitern und ihren
Unternehmen herzustellen.»

Die Arbeiterräte tauchten im Laufe des Sommers

1968 spontan auf. Zur gleichen Zeit
begann eine Kontroverse über den Entwurf zum
Unternehmensgesetz, das die Existenz der
Arbeiterräte zu legalisieren beabsichtigte und
ebenso eine Garantie für die Autonomie der
Unternehmen schaffen wollte. Die Arbeit am
Unternehmensgesetz gewann neue Impulse nach
der Invasion und zwar wegen der Erwartung,
dass das Unternehmensgesetz die Wirtschaftsreform

des Prager Frühlings am Leben halten
könnte.
Die «Allgemeinen Grundsätze zur Gründung
von Werktätigenräten», verabschiedet von der
Regierung am 6. luni 1968, räumte diesen trotz
Gegenstimmen einiger Oekonomen ziemlich
breite Kompetenzen ein:
«Die folgenden Probleme werden vom Werktätigenrat

entschieden: a) im Anschluss an
Konsultationen einer übergeordneten Behörde wird er
die Unternehmensleiter nominieren und abberufen

b) er genehmigt sowohl das Gehalt des

Managers als auch das Verhältnis zwischen den
ökonomischen Ergebnissen des Unternehmens
und der Gesamthöhe der Prämien, die den
Mitgliedern der Unternehmensleitung ausgezahlt
werden müssen c) er entscheidet über gesetzliche

Probleme (Mitgliedschaft in einer Vereini¬

gung, Fusionen und Spaltungen des Unternehmens

usw.) Das Management wird verpflichtet,
die Entscheidungen des Rates in konkrete

Massnahmen umzuformen. Falls die Auffassung
des Rates im Gegensatz zur Auffassung des

Managements steht, soll letzteres seine Lösung dem
Rat vorschlagen, und zwar zusammen mit einer
Erklärung der Gründe. Für den Fall eines
wiederholten Scheiterns bei den Bemühungen um
Einigung soll das Management gemäss seinen

eigenen Vorschlägen vorgehen.» Dann halt
eben. Anrn.)

Bekenntnis zur Mitbestimmung
auch nach der Okkupation
Die Idee der Werktätigenräte lebte noch 1969 in
der CSSR weiter und auch die schon bestehenden

Räte setzten ihre Tätigkeit fort, wenn auch
unter grossen Schwierigkeiten. In den Augen der
Besatzungsmacht und der Satellitenführung
schienen die Arbeiterräte weniger gefährlich zu
sein als die Tendenz zu einem politischen
Pluralismus. Anderseits wollten sie durch die provisorische

Duldung der Arbeiterräte das Lager des

Gegners auch teilen (divide et impera).
Der Widerstand in der Tschechischen Teilrepublik

war wesentlich grösser als in der Slowakei.
Der Präsident des Slowakischen Gewerkschaftsrates,

Vojtech Daubner, wagte es nicht, in
seinem Interview im Januar 1969 vor dem slowakischen

Gewerkschaftskongress das Problem der
Arbeiterräte anzuschneiden.

Um so entschlossener setzte sich der Präsident
des Zentralrates der tschechoslowakischen
Gewerkschaften, Karel Polacek, auf dem VII. Ge-
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werkschaftskongress Anfang März 1969 für die
Gewerkschaftsrechte und die Werktätigenräte
ein:
«Unter den Bedingungen der heutigen erhöhten
Arbeitsteilung darf man die aktive Teilnahme
der Werktätigen an der Leitung des Betriebes
nicht ablehnen. Auch die Gewerkschaften in der
kapitalistischen Welt kämpfen heute für eine
erweiterte Form der Teilnahme der Werktätigen
an der Produktionsleitung Der richtige
sozialistische Inhalt des neuen Systems der
Wirtschaftsleitung kommt gerade in der neuen Lage
der Werktätigen bei der Wirtschaftsleitung zum
Ausdruck. Man ist bemüht, eine demokratische
Lösung zu finden, welche die fachliche Leitung
vollumfänglich zur Geltung bringt (durch die
Existenz der Werktätigenräte usw.). Der
Zentralrat der Gewerkschaften nahm gerade deshalb
letztes Jahr im Zusammenhang mit der Errichtung

der Werktätigenräte positiv' Stellung. Eine
genaue Abgrenzung der Kompetenzen der
Werktätigenräte und der Betriebsleitung wird
von ihm für richtig gehalten. Damit jedoch die

Werktätigenräte ihre Aufgaben wirksam erfüllen
können, ist es notwendig, dass sie das Recht
zugeteilt erhalten, den Betriebsdirektor zu ernennen

oder ihn abzusetzen. Man muss die

Möglichkeit einer von aussen kommenden
administrativen Einmischung ausschalten.» («Uj
szo», 5. 3. 1969, S. 3)

Selbst in Regierungskreisen wurde die Existenz
der Arbeiterräte nicht in Frage gestellt. Der
Sekretär der Regierungskommission zur Koordinierung

von Wirtschaftsmassnahmen, Dr.
J. Kobr, äusserte sich Anfang Februar 1969 im
Zusammenhang mit der kurzen Schilderung von
zwei Regierungsvorlagen, welche bald der
Bundesversammlung vorgelegt werden sollten, auch
über die Werktätigenräte:
«Die neuen Gesetze werden auch die Werktätigenräte

tangieren und sie regeln. Die Administration

des gesellschaftlichen Eigentums wird
mit Einschaltung der Werktätigenräte verwirklicht.

Diese können sich in den Gang der
Produktion einmischen. Die Kompetenzen zwischen
den Betriebsdirektoren und anderen leitenden
Funktionären einerseits und den Werktätigenräten

andererseits werden geteilt. Der Werktätigenrat

wird für die Ausarbeitung der langfristigen
Pläne sowie für die Wirtschaftspolitik des

Betriebes verantwortlich. sein. Für die unmittelbare

operative Leitung des Betriebes werden
jedoch der Direktor und die übrigen leitenden
Funktionäre verantwortlich sein. Der Direktor
muss über seine Tätigkeit und die Arbeit des
Betriebes Rechenschaft nicht nur dem Werktätigenrat,

sondern auch dem Staat ablegen.»
Nachdem sich jedoch das Regime nach sowjetisch

angeordneten Säuberungen gefestigt hatte,

ging man auch gegen die Arbeiterräte vor.
Schon Ende 1969 wurde auf die einzelnen
«Werktätigenräte» ein solcher Druck ausgeübt,
dass mehrere von ihnen sich selbst auflösten.

Normalisierung bringt Auflösung
der Betriebsräte

Der Werktätigenrat der Skoda-Werke in Pilsen
hat seine Tätigkeit an seiner Sitzung vom
11. November 1969 überprüft und folgende
Erklärung erlassen:

«. In unserer eigenen Praxis haben wir uns
davon überzeugt, dass in dieser Situation die
Werktätigenräte die führende Rolle der Partei
schwächen. Wenn wir eine gut durchdachte
und vorbereitete Wirtschaftsreform zweckbe-
wusst verwirklichen wollen, müssen auch wir die
führende Rolle der KPC konsequent respektieren

und festigen Im Hinblick auf die
gegenwärtige Lage sowie auf die Bedürfnisse der
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung
halten wir es für richtig, dass der Werktätigenrat
der Skoda-Werke seine Tätigkeit am 11. November

1969 einstellt...» («Uj szo», 13.11.1969,
S. 2)

Im Juli 1970, als der Regierungsbescnluss über
die formelle Auflösung der Arbeiterräte
erschien, existierten diese praktisch nicht mehr; sie

hatten ihre Selbstauflösung beschliessen müssen.
Der Vizeminister für Planung, N. Zlocha, betonte

in seinem Interview über diesen Regierungs-
beschluss folgendes:

«. Die rechtsorientierten opportunistischen
und antisozialistischen Kräfte wollten 1968
durch die Werktätigenräte die einheitliche und
planmässige Leitung von Betrieb und Wirtschaft
stören... Niemand hat sich (damals) darum
gekümmert, dass es sich bei den Werktätigenräten

lediglich um ein Experiment handelte. Es ist
aber fraglich, was es für Experiment der
Werktätigenrat war, wenn er die Betriebsdirektoren
willkürlich ablöste und neue wählte.. Man
wollte alle Glieder der sozialistischen Industrie
stufenweise lahmlegen. Das endgültige politische
Ziel war, die Partei ihrer Führungsrolle zu
berauben, den Einfluss des sozialistischen Staates
auf die Betriebsleitung auszuschalten. Man wollte

die Voraussetzungen dazu schaffen, dass das

Volkseigentum sich in Gruppeneigentum
umwandelt. Es war lediglich das April- und
Maiplenum des ZK der KPC, welches auf wirtschaftlichem

Gebiet dieser schädlichen Tendenz Einhalt

geböten hat. Der weitere Weg wurde vom
Januarplenum 1970 vorgeschrieben.»

Gewiss, der weitere Weg war vorgeschrieben.
Die Mitbestimmung der Arbeiter in den Betrieben

sah er so wenig vor wie die Mitbestimmung
der Bevölkerung im Lande. H
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